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0 Einleitung 

0.1 Allgemeine Bemerkungen 

Das vorliegende Prüfprogramm ist Bestandteil der Aufsichtsprüfung bei Versicherungsunternehmen 

gemäss den Anhängen 10 (Standardprüfstrategie Versicherungsunternehmen) und 11 (Standard-

prüfstrategie Versicherungen Gruppen und Konglomerate) des FINMA-RS 2013/03 „Prüfwesen. 

Bei der vorliegenden Version eines Prüfprogramms handelt es sich um die Version für das betreffende 

Berichtsjahr, die alle Fragen enthält, die im Zusammenhang mit den vorgesehenen Prüffeldern mög-

lich sind. Im technischen Verlauf des Prüfprogramms kann es vorkommen, dass einzelne Prüfpunkte 

aufgrund der Programmlogik nicht bearbeitet werden müssen oder anders zusammengefasst werden. 

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen als generelle Orientierungshilfe dienen, prüfprogrammspezifi-

sche Details folgen unter Ziffer 0.2 

0.1.1 Technische Bearbeitung des Prüfprogramms 

Die Beantwortung der einzelnen Prüfpunkte erfolgt, sofern pro Prüfprogramm nicht etwas Anderes 

vorgesehen ist, mittels eines elektronischen Tools, welches den Prüfgesellschaften durch die FINMA 

zur Verfügung gestellt wird. 

0.1.2 Prüffelder und Prüfpunkte 

Die Prüfung ist modular aufgebaut. Für inhaltliche Teilgebiete resp. Prüffelder werden Prüfpunkte for-

muliert. 

Grundsätzlich muss für jedes Versicherungsunternehmen bzw. jeden Versicherungskonzern jedes 

Prüffeld geprüft werden. Innerhalb der Prüffelder muss jeder Prüfpunkt geprüft und beantwortet wer-

den. 

Die in den einzelnen Prüffeldern als Aussagen formulierten Prüfpunkte sind vom Prüfer jeweils mit der 

Antwort „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“ zu beantworten. Die Aussagen der Prüfpunkte sind stets logisch 

zu handhaben (auch bei doppelter Verneinung).   

0.1.3 Prüftiefe 

Die anwendbare Prüftiefe – Prüfung oder kritische Durchsicht – wird in der Standardprüfstrategie für 

jedes Prüfgebiet festgelegt (siehe Ziffer 0.1). Von der Standardprüfstrategie abweichende Prüftiefen 

für einzelne Prüfgebiete oder Prüffelder werden im Rahmen von Zusatzprüfungen vereinbart und sind 

nicht Gegenstand dieses Prüfprogramms. 
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0.1.4 Referenzen in einzelnen Prüfpunkten 

Die in den Prüffeldern oder Prüfpunkten aufgeführten Referenzen beziehen sich, sofern es sich nicht 

um namentlich erwähnte Gesetzes- oder Verordnungsartikel handelt, jeweils auf Rundschreiben, 

Wegleitungen oder weitere fachspezifische Unterlagen der FINMA, welche unter der Ziffer 0.2 aufge-

führt sind. 

0.1.5 Beurteilung und Beantwortung der Prüfpunkte 

Der Prüfer führt zu jedem Prüfpunkt die zur korrekten Beantwortung erforderlichen Prüfungshandlun-

gen durch und dokumentiert diese gemäss den Rz 35-44 des FINMA-RS 2013/3. 

Falls der Prüfer einen Prüfpunkt nicht prüfen kann, ist Trifft nicht zu anzukreuzen und eine aussage-

kräftige Begründung abzugeben. 

0.1.6 Beanstandungen und Empfehlungen (FINMA-RS 2013/3, Rz 53ff.) 

Stellt der Prüfer im Rahmen seiner Prüfung oder kritischen Beurteilung bei einem Prüfpunkt eine Ver-

letzung aufsichtsrechtlicher Vorschriften fest, so ist im entsprechenden Textfeld nebst der Erläuterung 

des Sachverhalts auch festzuhalten, dass dieser Prüfpunkt in der Berichterstattung zur Aufsichtsprü-

fung zu einer Beanstandung führt.  

Stellt der Prüfer im Rahmen seiner Prüfung oder kritischen Beurteilung bei einem Prüfpunkt eine 
Schwachstelle oder kritische Anzeichen fest, die sich auf die künftige Einhaltung von aufsichtsrechtli-
chen Bestimmungen auswirken können, so ist im entsprechenden Textfeld nebst der Erläuterung des 
Sachverhalts auch festzuhalten, dass dieser Prüfpunkt in der Berichterstattung zur Aufsichtsprüfung 
zu einer Empfehlung führt. 

0.1.7 Fazit / Gesamtbeurteilung 

Am Ende jedes elektronischen Prüfprogramms erscheint ein Textfeld, in welchem der Prüfer ein Fazit 

bzw. eine Gesamtbeurteilung zum gesamten Prüfgebiet festhält. Dieses umfasst beispielsweise Ver-

änderungen im Vergleich zum Vorjahr, welche die Prüfung beeinflussten, Schwierigkeiten bei der Prü-

fung innerhalb dieses Prüfgebiets, Aussichten für das kommende Berichtsjahr etc.  

0.1.8 Berichterstattung 

Die Prüfprogramme gemäss den unter Ziffer 0.1 erwähnten Standardprüfstrategien bilden einen integ-

rierenden Bestandteil der Berichterstattung zur Aufsichtsprüfung (gemäss Vorlage zur Berichterstat-

tung, siehe Wegleitung zum FINMA-RS 2013/03). Prüfpunkte, die zu einer Beanstandung oder Emp-

fehlung geführt haben, sind in der Berichterstattung pro Prüfgebiet einzeln aufzuführen. Die Prüfpro-

gramme sind des Weiteren in ausgedruckter Form, unterzeichnet vom leitenden Prüfer und einer wei-

teren zeichnungsberechtigten Person der Prüfgesellschaft, der FINMA zusammen mit dem Bericht zur 

Aufsichtsprüfung einzureichen. 
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0.2 Bemerkungen zum Prüfprogramm Gebundenes Vermögen 

0.2.1 Referenzen in einzelnen Prüfpunkten 

Alle Randziffern und Referenzen beziehen sich auf das FINMA RS 2008/18 „Anlagerichtlinien Vers i-

cherer“, sofern nicht anders gekennzeichnet. 

0.2.2 Verschiedene gebundene Vermögen 

Das Konzept erfordert, dass jedes gebundene Vermögen separat geprüft wird. Pro gebundenes Ver-

mögen wird ein Prüfurteil abgegeben. Die Prüfurteile werden somit auf der Ebene der einzelnen ge-

bundenen Vermögen abgegeben und nicht für die Gesamtunternehmung. 

Grundsätzlich muss für jedes gebundene Vermögen jedes Prüffeld geprüft werden. Ist eine Anlageka-

tegorie (z.B. Immobilien) im gebundenen Vermögen nicht vorhanden, so ist dieses Prüffeld nicht zu 

prüfen. In diesem Fall ist auf der obersten Prüffeldebene die Antwort „Das Prüffeld ist nicht anwendbar 

und wurde nicht geprüft“ anzuwählen. Die Prüfpunkte in diesem Prüffeld werden ausgeblendet. Damit 

werden bei Beaufsichtigten mit einer „einfacheren“ Portefeuillestruktur weniger Prüffelder geprüft, als 

bei Portefeuilles, die eine höhere Komplexität aufweisen. 

0.2.3 Spezielle Anweisungen 

Für gebundene Vermögen der Versicherungszweige A2.1, A2.2 und A2.3 ist jeweils nur das Prüffeld 

„Fondsanteilgebundene Lebensversicherung“ zu prüfen. 

Für gebundene Vermögen der Versicherungszweige A2.4, A2.5 und A2.6 ist jeweils nur das Prüffeld 

„An interne Anlagebestände oder andere Bezugswerte gebundene Lebensversicherung“ zu prüfen. 

Sofern eine Anwort in einem Textfeld begründet werden muss, ist die Beschreibung des genauen 

Sachverhalts mit Zahlenangaben zu unterlegen. 

Der Stichprobenumfang für die Planung und Durchführung von Einzelfallprüfungen ist pro gebundenes 

Vermögen zu bestimmen.  

Die Ergebnisse aus einem Stichprobenumfang für die Funktionsprüfungen lassen sich auf mehrere 

gebundene Vermögen übertragen, wenn sich die gebundenen Vermögen in derselben juristischen 

Einheit befinden und wenn die Prozesse und die Hilfsmittel (z.B. IT) identisch sind. 

Die aufsichtsrechtlichen Vorschriften müssen während des ganzen Geschäftsjahres eingehalten wer-

den. Die Prüfung umfasst neben der stichtagsbezogenen Prüfung (Prüfung per 31.12.) die Prüfung, ob 

geeignete Vorgehensweisen beim Versicherungsunternehmen existieren, um auch die unterjährige 

dauernde Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften mit hoher Sicherheit zu gewährleisten. Eine 

unterjährige Prüfung der dauernden Wirksamkeit von diesen Kontrollen ist von der FINMA nicht vor-
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gesehen. Die Beantwortung des Prüfpunktes C1 (Prüffeld allgemeiner Teil) erfordert eine Prüfung des 

„design“ und der „implementation“, umfasst aber nicht die Prüfung der „operating effectiveness“. 

Die Prüfpunkte sind auch für Anlagen-/Anlagekategorien vollständig zu prüfen, die im gebundenen 

Vermögen mit dem Anrechnungswert Null angerechnet werden (z.B. Zugehörigkeit der Derivate zum 

gebundenen Vermögen aber Bewertung mit dem Wert Null). 
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1 Prüfpunkte Prüffeld allgemeiner Teil 

A Geltungsbereich 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

A1 

Es gibt keine ausländische Versicherungsbestände, oder das Versicherungsun-
ternehmen konnte für ausländische Versicherungsbestände, für die keine Si-
cherstellung in der Schweiz erfolgt, konnte  glaubhaft machen, dass eine 
gleichwertige Sicherstellung im Ausland erfolgt (Rz 12 bis 14). 

 

 

 

B Fragen zur Organisation und Prozessen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

B1 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Werte sind im Sinne der Rz 20 
bis 22 unbelastet und dienen nicht der Sicherstellung von Ansprüchen Dritter 
gegen das Versicherungsunternehmen.  

 

 

B2 Der Sollbetrag gemäss Formular G.1 ist durch Aktiven gedeckt (Rz 23).  
 

B3 
Die Anlagen des gebundenen Vermögens enthalten keine Versicherungsrisiken 
(Rz 39). 

 
 

B4 
Die Anlagestrategie und das Anlagereglement gemäss Art. 78 Abs. 1 Bst. a und 
b AVO konkretisieren die Anlagegrundsätze gemäss Rz 42 in Verbindung mit Rz 
46 und 47, 52 bis 56 sowie 60. 

 

 

B5 
Das Versicherungsunternehmen verfügt über eine vom Verwaltungsrat geneh-
migte Anlagestrategie gemäss Rz 85 und 86 und setzt diese um. 

 

 

B6 
Das Versicherungsunternehmen verfügt über ein Anlagereglement, das die Be-
dingungen der Rz 88 bis 101 erfüllt, und setzt diese um.  

 
 

B7 
Die Verwaltung (Anlagemanagement) und die Kontrolle (Risikomanagement) 
werden durch voneinander unabhängigen Personen ausgeführt (Rz 103). 

 

 

B8 

Die organisatorischen Massnahmen stellen sicher, dass die jederzeitige De-
ckung des Sollbetrages im Sinne des Art. 74 AVO und der Nachweis der De-
ckung des Sollbetrages von jedem separaten gebundenen Vermögen jederzeit  
im Sinne von Art. 76 AVO erbracht werden kann (Rz 117 und 118). 

 

 

B9 
Die Überprüfung der Schuldnerbonität findet gemäss Rz 119 bis 120 statt und 
wird intern dokumentiert. 

 
 

B10 
Das Versicherungsunternehmen hat Prozesse und Vorgehensweisen eingerich-
tet, die die Einhaltung von Rz 121 bis 127 sicherstellen. 
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B11 
Die Vorgaben für die Verwahrung in der Schweiz und im Ausland sind eingehal-
ten (Rz 128 bis 133). Insbesondere wurden für sämtliche Depots und Konti ent-
sprechende Mustervereinbarungen unterzeichnet. 

 

 

B12 
Die Konti und Depots, die dem gebundenen Vermögen zugeordnet sind, lauten 
auf den Namen des Versicherungsunternehmens. 

 
 

B13 
Die Angaben auf den beiliegenden Formularen G1, G2 und G3 sowie „Forde-
rungen von Versicherungsunternehmen gegen Rückversicherer sind vollständig 
und korrekt. 

 

 

 

C Weitere Prüfungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

C1 
Es bestehen beim Versicherungsunternehmen Prozesse und Vorgehensweisen, 
die die laufende – d.h. auch unterjährige – Einhaltung der Anlagerichtlinien Ver-
sicherer (FINMA-RS 2008/18) mit hoher Sicherheit gewährleisten. 

 

 

C2 

Der Prüfer verfügt über keine Informationen, die auf eine unterjährige Verletzung 
der Anlagerichtlinien Versicherer (FINMA-RS 2008/18) hinweisen, oder der Prü-
fer verfügt über Informationen, die auf eine unterjährige Verletzung der Anlage-
richtlinien Versicherer (FINMA-RS 2008/18) hinweisen, diese Verletzungen wer-
den aber an anderer Stelle dieses Berichts bereits erwähnt. 

 

 

C3 
Das Versicherungsunternehmen hat die Formulare G1, G2 und G3 dem exter-
nen Prüfer rechtzeitig (bis zum 31.3. nach dem Ende des Berichtsjahrs) zur Ver-
fügung gestellt. 

 

 

C4 
Das Versicherungsunternehmen hat die vom externen Prüfer für die Prüfung 
benötigten Informationen vollständig und rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

 

 

2 Prüfpunkte Prüffeld Limiten 

D2 Limiten: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

D21 

Die 5%-Limite gemäss Rz 55 ist eingehalten, d.h. Gegenparteien mit einem 
Exposure von über 5% erfüllen die Bedingungen von Rz 55 2. Abschnitt oder es 
liegen explizite Genehmigungen durch die FINMA vor. (Die Frage ist auch dann 
mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die Über-
schreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 
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D22 

Die 20%-Limite gemäss Rz 56 ist – unter Berücksichtigung der Fremdwäh-
rungsanteile des Sollbetrages – eingehalten. Dabei ist insbesondere auch Rz 
352 zu beachten. (Die Frage ist auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, 
wenn die Limite überschritten, die Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig 
ist.) 

 

 

D23 
Die 35%-Limite gemäss Rz 252 und 253 resp. gemäss Rz 288 ist eingehalten. 
(Die Frage ist auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite 
überschritten, die Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

D24 

Zusammenfassung: Sämtliche andere Limiten sind eingehalten (Rz 204, 225, 
250, 251, 286, 287, 347, 349, 350, 474, 475, 477, 478, 551 bis 558 und 587; 
(Die Frage ist auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite 
überschritten, die Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

D25 

Alle Fragen D1-D4 wurden mit" Trifft zu" beantworter oder die Limitenüberschrei-
tungen liegen im Rahmen der Überdeckung, d.h. durch reine Entnahmen (d.h. 
Entnahme ohne Ersatz) aus dem gebundenen Vermögen könnte ein Zustand 
erreicht werden, bei dem sämtliche Limiten eingehalten sind und der Sollbetrag 
des gebundenen Vermögens noch gedeckt wäre. 

 

 

3 Prüfpunkte Prüffeld Forderungen an Rückversicherer 

E1 Forderungen an Rückversicherer: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

E11 
Alle zur Bestellung des gebundenen Vermögens zugewiesenen Forderungen 
gegenüber Rückversicherer erfüllen die Bedingungen der FINMA-Mitteilung 32 
(2011) oder es liegen die erforderlichen Genehmigungen der FINMA vor. 

 

 

4 Prüfpunkte Prüffeld fondsanteilgebundene Lebensversicherung 

F1 Fondsanteilgebundene Lebensversicherung: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

F11 
Die Vorgaben der Rz 27 bis 30 für die Deckung des Sollbetrags der Lebensver-
sicherungsverträge in den Versicherungszweigen A2.1, A2.2 und A2.3 (Anhang 
1 AVO) werden eingehalten.  
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5 Prüfpunkte Prüffeld an interne Anlagebestände oder andere Bezugswerte 
gebundene Lebensversicherung 

G1 
An interne Anlagebestände oder andere Bezugswerte gebundene Lebens-
versicherung: Zulässigkeit der Werte 

Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

G11 
Die Vorgaben der Rz 27, 29 und 30 für die Deckung des Sollbetrags der Le-
bensversicherungsverträge in den Versicherungszweigen A2.4, A2.5 und A2.6 
(Anhang 1 AVO) werden eingehalten. 

 

 

G2 
An interne Anlagebestände oder andere Bezugswerte gebundene Lebens-
versicherung: Begrenzungen 

Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

G21 

Die 5%-Limite gemäss Rz 55 wird auch unter Berücksichtigung der Vermögens-
werte zur Deckung von Verpflichtungen aus der an interne Anlagen gebundenen 
Lebensversicherung eingehalten oder der Versicherungsnehmer wurde vor Ver-
tragsabschluss über das mögliche Abweichen von diesen Limiten ausdrücklich 
informiert (Rz 84).                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

G22 

Die 30% Limite gemäss Rz 587 wird auch unter Berücksichtigung der Vermö-
genswerte zur Deckung von Verpflichtungen aus der an interne Anlagen gebun-
denen Lebensversicherung eingehalten oder der Versicherungsnehmer wurde 
vor Vertragsabschluss über das mögliche Abweichen von diesen Limiten aus-
drücklich informiert (Rz 84). 

 

 

6 Prüfpunkte Prüffeld Bareinlagen 

H1 Bareinlagen: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

H11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Bareinlagen erfüllen die Bedin-
gungen der Rz 141 bis 143. 

 
 

H3 Bareinlagen: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

H31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 145 sind für die Bareinlagen einge-
halten. 

 
 

H4 Bareinlagen: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

H41 
Für alle Konti der angerechneten Bareinlagen bestehen Mustervereinbarungen 
gemäss Rz 144.  
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7 Prüfpunkte Prüffeld Anleihen, Wandelanleihen 

I1 Anleihen und Wandelanleihen: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

I11 

Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Anleihen und Wandelanleihen 
erfüllen die Bedingungen der Rz 146 bis 148 und Rz 150 bis 151. Insbesondere 
werden keine Anlagen in dieser Kategorie angerechnet, die nicht in diese Kate-
gorie gehören (Rz 148, 150). 

 

 

I3 Anleihen und Wandelanleihen: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

I31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 152 bis 155 sind für die Anleihen 
resp. Wandelanleihen eingehalten. 

 
 

8 Prüfpunkte Prüffeld strukturierte Produkte 

J1 Strukturierte Produkte: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

J11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen strukturierten Produkte erfüllen 
die Bedingungen der Rz 158 bis 161.  

 
 

J3 Strukturierte Produkte: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

J31 
Die Bedingungen für das ausgewählte Bewertungsverfahren und die Vorschrif-
ten zur Bewertung werden erfüllt (Rz 162 bis 164, 166, 168 und 170 bis 177). 

 

 

J4 Strukturierte Produkte: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

J41 
Bei ausländischen Gegenparteien werden die Bestimmungen von Rz 178 einge-
halten. 

Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

J42 
Die strukturierten Produkte oder die einzelnen Elemente der strukturierten Pro-
dukte (bei Zerlegung) werden den jeweiligen Anlagekategorien zugewiesen (Rz 
162 bis 164, 166, 168 und 179). 

 

 

  



 
 

 

 

 

/ 13/20 

9 Prüfpunkte Prüffeld verbriefte Forderungen 

K1 Verbriefte Forderungen: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

K11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen verbrieften Forderungen erfüllen 
die Bedingungen der Rz 182 bis 188.  

 
 

K2 Verbriefte Forderungen: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

K21 
Die 1%-Limite gemäss Rz 204 ist eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit 
„Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschrei-
tung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

K22 
Die 10%-Limite gemäss Rz 204 ist eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit 
„Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschrei-
tung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

K3 Verbriefte Forderungen: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

K31 
Die verbrieften Forderungen werden höchstens zum Marktwert angerechnet (Rz 
207). 

 
 

K4 Verbriefte Forderungen: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

K41 
Die Anforderungen an Organisation, Know-how und Investitionsprozess des 
Versicherungsunternehmens gemäss Rz 190 bis 199 werden eingehalten. 

 

 

K42 
Die Anforderungen an das Risikomanagement (-Kontrolle) gemäss Rz 200 bis 
202 werden eingehalten. 

 
 

K43 Die Due Diligence Vorgaben gemäss Rz 203 werden eingehalten.   

10 Prüfpunkte Prüffeld andere Schuldanerkennungen 

L1 Andere Schuldanerkennungen: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

L11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Schuldscheindarlehen erfüllen 
die Bedingungen der Rz 208 bis 216 FINMA RS 2008/18. Soweit nötig liegen die 
Ausnahmebewilligungen gemäss Rz 210 vor. 

 

 

L3 Andere Schuldanerkennungen: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

L31 Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 219 sind eingehalten.   
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L4 Andere Schuldanerkennungen: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

L41 

Für die angerechneten Schuldscheindarlehen bestehen schriftliche, rechtsgülti-
ge Schuldanerkennungen gemäss Rz 217 und der Schuldner verzichtet aus-
drücklich auf sämtliche Verrechnungs-, Zurückbehaltungs- und ähnliche Rechte 
gemäss Rz 218.  

 

 

11 Prüfpunkte Prüffeld Aktien und weitere kotierte Beteiligungspapiere 

M1 Aktien und weitere kotierte Beteiligungspapiere: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

M11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Aktien und weitere kotierte Be-
teiligungspapiere erfüllen die Bedingungen der Rz 220 bis 224. 

 

 

M2 Aktien und weitere kotierte Beteiligungspapiere: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

M21 
Die 30 %-Limite gemäss Rz 225 ist eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit 
„Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschrei-
tung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

M3 Aktien und weitere kotierte Beteiligungspapiere: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

M31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 226 bis 227 sind für Aktien und wei-
tere kotierte Beteiligungspapiere eingehalten. 

 
 

12 Prüfpunkte Prüffeld Immobilien 

N1 Immobilien: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

N11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Immobilien erfüllen die Bedin-
gungen der Rz 228 bis 249 FINMA RS 2008/18. Soweit nötig liegen die Aus-
nahmebewilligungen gemäss Rz 242 vor. 

 

 

N2 Immobilien: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

N21 
Die 5%-Limite gemäss Rz 251 ist für alle Immobilien eingehalten. (Die Frage ist 
auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die 
Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 
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N22 
Die 25%-Limite gemäss Rz 250 und 253 ist eingehalten. (Die Frage ist auch 
dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die 
Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

N3 Immobilien: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

N31 

Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 254 bis 265 sind für die Immobilien 
eingehalten, insbesondere wird die Bewertung der Immobilien jährlich und ge-
mäss Rz 256 vorgenommen, die Marktwerte entsprechen den Bestimmungen 
der Rz 258 und 259 oder den Bestimmungen der Rz 260 bis 262 und die Best-
immungen der Bewertungen der Immobiliengesellschaften und Liegenschaften 
im Baurecht (Rz 263 bis 265) werden eingehalten. 

 

 

N4 Immobilien: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

N41 

Das Versicherungsunternehmen verfügt über ein Verfahren zur Überprüfung der 
Bewertungen gemäss Rz 266 bis 267 oder über ein anderes Konzept, das ge-
mäss Rz 268 von der FINMA genehmigt wurde und führt die Wertüberprüfung 
gemäss ihrem Konzept (Rz 266 bis 268) durch. 

 

 

N42 
Für die angerechneten Immobilien existiert jeweils ein Dossier. Das Dossier ist 
für die angerechneten Objekte im Sinne der Rz 270 bis 280 vollständig. 

 

 

13 Prüfpunkte Prüffeld Hypotheken 

O1 Hypotheken: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

O11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Hypotheken erfüllen die Bedin-
gungen der Rz 282 bis 285 und Rz 301 FINMA RS 2008/18. Soweit nötig liegen 
die Ausnahmebewilligungen gemäss Rz 285 vor. 

 

 

O2 Hypotheken: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

O21 
Die 5%-Limite gemäss Rz 287 ist für alle Hypotheken eingehalten. (Die Frage ist 
auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die 
Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 
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O22 
Die 25%-Limite gemäss Rz 286 ist eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit 
„Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschrei-
tung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

O3 Hypotheken: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

O31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 289 und 300 sind für die Hypotheken 
eingehalten. 

 
 

O4 Hypotheken: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

O41 
Die Belehnungsgrenzen je Objekt sind gemäss Rz 290 bis 295 eingehalten oder 
es liegt eine Ausnahmegenehmigung gemäss Rz 296 vor. 

 

 

O42 
Die Verkehrswerte der belehnten Objekte entsprechen den Bestimmungen der 
Rz 297 bis 299. 

 
 

O43 
Das Versicherungsunternehmen überprüft periodisch gemäss Rz 302 und 303 
die Verkehrswerte der belehnten Objekte mit einem der unter Rz 297 bis 299 
erwähnten Ermittlungsverfahren.  

 

 

O44 
Für jede angerechnete Hypothek existiert ein Dossier. Das Dossier ist für die 
angerechneten Objekte im Sinne der Rz 304 vollständig. 

 
 

14 Prüfpunkte Prüffeld alternative Anlagen 

P1 Alternative Anlagen: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

P11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen alternativen Anlagen erfüllen die 
Bedingungen der Rz 306 bis 309, 311 bis 312 und 314 bis 322. Soweit nötig 
liegen die Ausnahmebewilligungen gemäss Rz 314 vor. 

 

 

P2 Alternative Anlagen: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

P21 

Es wurden keine Single Funds angerechnet, oder die 1%-Limite gemäss Rz 349 
ist pro Single Funds eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu 
beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschreitung aber gemäss Rz 
75 zulässig ist.) 

 

 

P22 

Es wurden keine Fund of Funds angerechnet, oder die 5%-Limite gemäss Rz 
350 ist pro Fund of Funds eingehal-ten. (Die Frage ist auch dann mit „Trifft nicht 
zu“ zu beantwor-ten, wenn die Limite überschritten, die Überschreitung aber 
gemäss Rz 75 zulässig ist.) 
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P23 
Die 10%-Limite gemäss Rz 347 ist eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit 
„Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschrei-
tung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

P3 Alternative Anlagen: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

P31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 360 bis 362 sind für die alternativen 
Anlagen eingehalten. 

 
 

P4 Alternative Anlagen: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

P41 

Das Versicherungsunternehmen hat der FINMA ein Konzept gemäss Rz 363 
eingereicht und wesentliche Änderungen aus diesem Konzept sind gemäss Rz 
364 der FINMA gemeldet worden. Eine nicht ablehnende Stellungnahme der 
FINMA liegt vor. 

 

 

15 Prüfpunkte Prüffeld Derivative Finanzinstrumente 

Q1 Derivative Finanzinstrumente: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

Q11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen derivativen Finanzinstrumente 
erfüllen die Bedingungen der Rz 396 bis 402, 404 bis 414, 416 bis 437 und 439 
bis 472. Soweit nötig liegen die Ausnahmebewilligungen gemäss Rz 440 vor. 

 

 

Q2 Derivative Finanzinstrumente: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

Q21 

Es wurden keine derivativen Finanzinstrumente zur Absicherung von Zahlungs-
strömen aus versicherungstechnischen Verpflichtungen angerechnet, oder die 
5%-Limite gemäss Rz 474 ist für die Prämien der offenen derivativen Finanzin-
strumente zur Absicherung von Zahlungsströmen aus versicherungstechnischen 
Verpflichtungen eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu 
beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschreitung aber gemäss Rz 
75 zulässig ist.)  

 

 

Q22 

Es wurden keine derivativen Finanzinstrumente zu Erwerbsvorbereitungszwe-
cken und/oder Ertragsvermehrungszwecken angerechnet, oder die 10%-Limite 
gemäss Rz 475 bis 476 ist für die offenen derivativen Finanzinstrumente zu Er-
werbsvorbereitungszwecken und Ertragsvermehrungszwecken eingehalten. (Die 
Frage ist auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite über-
schritten, die Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 
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Q3 Derivative Finanzinstrumente: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

Q31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 480 bis 487 sind für die derivativen 
Finanzinstrumente eingehalten. 

 
 

Q4 Derivative Finanzinstrumente: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

Q41 
Die Deckungspflicht ist beim Einsatz von Derivaten gemäss Rz 368 bis 379 ein-
gehalten. 

 
 

Q42 
Synthetische Obligationen sind im gebundenen Vermögen nicht vorhanden, oder 
werden gemäss Rz 477 den festverzinslichen Wertpapieren zugerechnet. 

 

 

Q43 
Engagementerhöhende resp. engagementreduzierende Derivate werden ge-
mäss Rz 478 bei den Limiten für die entsprechenden Underlyings berücksichtigt. 

 

 

Q44 
Es besteht für jedes einzelne gebundene Vermögen ein Rahmenvertrag gemäss 
Rz 488, 490 bis 493 und 495 bis 504,  oder es ist gemäss Rz 514 kein Rahmen-
vertrag nötig. 

 

 

Q45 Eine allfällige Sicherheitenbestellung erfolgt gemäss Rz 506 und 508 bis 514.  
 

Q46 Die Rz 515 bis 517 werden eingehalten.   

16 Prüfpunkte Prüffeld Kollektive Kapitalanlagen 

R1 Kollektive Kapitalanlagen: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

R11 

Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Kollektiven Kapitalanlagen erfül-
len die Bedingungen der Rz 519 bis 521, 524 bis 526 und 528, insbesondere 
werden keine Anlagen angerechnet, die nicht zu dieser Kategorie gehören (Rz 
521 und 524). 

 

 

R2 Kollektive Kapitalanlagen: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

R21 

Für jede kollektive Kapitalanlage gilt, dass die 5% Limite gemäss Rz 551 einge-
halten oder die Bedingungen der Rz 552 bis 558 kumulativ erfüllt sind. (Die Fra-
ge ist auch dann mit „Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschrit-
ten, die Überschreitung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

R3 Kollektive Kapitalanlagen: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

R31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 560 sind für die kollektiven Kapital-
anlage eingehalten. 
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R4 Kollektive Kapitalanlagen: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

R41 
Die Anteile der kollektiven Kapitalanlagen sind gemäss der Portefeuillestruktur 
und nach den Fremdwährungsanteilen im Inventar des gebundenen Vermögens 
nach den in Art. 79 AVO erwähnten Anlageklassen pauschal aufgeteilt (Rz 561). 

 

 

17 Prüfpunkte Prüffeld Einanlegerfonds 

S1 Einanlegerfonds: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

S11 
Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen Einanlegerfonds sind von der 
FINMA genehmigt.  

 
 

S4 Einanlegerfonds: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

S41 
Die einzelnen Anlagen des Einanlegerfonds werden den entsprechenden Kate-
gorien zugeordnet (Rz 559). Dabei werden die Anlagen nach den Grundsätzen 
der entsprechenden Kategorie beurteilt und bewertet (Art. 88 bis 95 AVO). 

 

 

18 Prüfpunkte Prüffeld Securities Lending 

T2 Securities Lending: Begrenzungen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

T21 
Die 30%-Limite gemäss Rz 587 ist eingehalten. (Die Frage ist auch dann mit 
„Trifft nicht zu“ zu beantworten, wenn die Limite überschritten, die Überschrei-
tung aber gemäss Rz 75 zulässig ist.) 

 

 

T3 Securities Lending: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

T31 
Die ausgeliehenen Basiswerte sind mit dem gemäss Rz 588 bestimmten Wert 
dem gebundenen Vermögen angerechnet. 

 
 

T4 Securities Lending: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

T41 
Titel aus Borrowing-Geschäften werden im gebundenen Vermögen nicht ange-
rechnet (Rz 573).  

 
 

T42 
Titel aus Borrowing-Geschäften werden nicht für Derivat-Transaktionen verwen-
det (Rz 573). 
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T43 
Im gebundenen Vermögen werden erhaltene Sicherheiten bzw. Collaterals nicht 
angerechnet (Rz 589). 

 
 

T44 
Für die Fälle von Effektenleihe sind die Vorgaben von Rz 565 bis 571 und 574 
bis 578 erfüllt.  

 
 

T45 
Für die Fälle von Effektenleihe findet eine Sicherstellung statt, die die Bedingun-
gen von Rz 579 bis 586 erfüllt.  

 
 

T46 
Die ausgeliehenen Basiswerte sind im Verzeichnis des gebundenen Vermögens 
speziell gekennzeichnet (Rz 588). 

 
 

19 Prüfpunkte Prüffeld Repo, Reverse Repo 

U4 Repo und Reverse Repo: Weitere Fragen 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

U41 
Für Repo-Geschäfte werden ausschliesslich Anlagen verwendet, die nicht im 
gebundenen Vermögen angerechnet sind (Rz 593). 

 
 

U42 
Es sind keine Titel aus Reverse Repo im gebundenen Vermögen angerechnet 
(Rz 593). 

 
 

U43 
Es werden keine Titel aus Reverse Repo für Derivat-Transaktionen verwendet. 
(Rz 593). 

 
 

20 Prüfpunkte Prüffeld Konzernbeziehungen 

V1 Konzernbeziehungen: Zulässigkeit der Werte 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

V11 
Das gebundene Vermögen hält die Vorgaben der Rz 601, 603 bis 605, 609 bis 
610, 612 und 614 ein.  

 
 

V3 Konzernbeziehungen: Bewertung 
Trifft 
zu 

Trifft 
nicht 
zu 

V31 
Die Vorschriften zur Bewertung gemäss Rz 615 sind für zugelassene Anlagen 
eingehalten. 

 
 

 


